
Zahnarztrechnungen 
einreichen – schnell erklärt!

Kranken-kassenlösung PRO LIFE



Wenn Sie eine Zahnzusatzversiche-
rung bei der Krankenkasse abge-
schlossen haben, reichen Sie die Zahn-
arztrechnung zuerst bei Ihrer Kranken-
kasse ein. Anschliessend senden Sie 
die erhaltene Leistungsabrechnung 
der Krankenkasse zusammen mit der 
Zahnarztrechnung an PRO LIFE.

Wenn Sie keine Zahnzusatzversiche-
rung bei der Krankasse haben, senden 
Sie die Zahnarztrechnung direkt an 
PRO LIFE.

PRO LIFE prüft die eingereichten Un-
terlagen sorgfältig.

Sie erhalten eine Abrechnung über 
den Zuschuss.

Die Auszahlung des Zuschusses durch 
PRO LIFE kann etwas mehr Zeit in An-
spruch nehmen.*

Einreichung von Rechnungen für konservierende Zahnbehand-
lungen von Kindern und Jugendlichen (bis zum 20. Altersjahr)

Der Ablauf entspricht demjenigen für Kinder und Jugendliche. Berücksichtigt werden 
jedoch nur Rechnungsbeträge über CHF 2500.–. Pro Behandlung und Rechnung 
gewährt PRO LIFE einen Zuschuss bis maximal CHF 5000.–.

Einreichung von Rechnungen für konservierende Zahnbehand-
lungen von Erwachsenen (ab dem 21. Altersjahr)

* Die Rückerstattung durch PRO LIFE erfolgt zeitlich versetzt und kann abhängig vom Bearbeitungsvolumen 
   mehrere Monate dauern.

So gehen Sie vor:



Reichen Sie die Zahnarztrechnung zu-
erst bei Ihrer Krankenkasse ein.

Liegt der Rechnungsbetrag über 
CHF 2000.–, senden Sie die erhaltene 
Leistungsabrechnung der Krankenkas-
se zusammen mit der Zahnarztrech-
nung an PRO LIFE.

PRO LIFE prüft die eingereichten Unter-
lagen sorgfältig.

Sie erhalten eine Abrechnung über den 
Zuschuss.

Die Krankenkasse leistet die Zahlung in 
der Regel zuerst; die Prüfung, Bearbei-
tung und Auszahlung des Zuschusses 
durch PRO LIFE erfolgt danach und 
kann etwas mehr Zeit in Anspruch neh-
men.*

Hochladen auf der Webseite: prolife.ch/zahnartzrechnung oder QR-Code scannen
Per E-Mail an denta@prolife.ch
Via WhatsApp an: 079 422 62 14
Per Post an: 
PRO LIFE, Team freiwillige Beiträge, Marktgasse 18, 3600 Thun

Einreichung von Rechnungen für Kieferorthopädie / Zahnspangen 
von Kindern und Jugendlichen (bis zum 20. Altersjahr)

So können Sie Rechnungen einreichen

Hinweis: Bei der Nutzung von WhatsApp oder E-Mail gelten unsere Datenschutzbestimmungen.

So gehen Sie vor:

https://www.prolife.ch/de/dienstleistungen/krankenkassenloesung-pro-life/zahnarztrechnungen
https://www.prolife.ch/de/dienstleistungen/krankenkassenloesung-pro-life/zahnarztrechnungen-einreichen-schritt-fuer-schritt-erklaert
mailto:denta%40prolife.ch?subject=
https://www.prolife.ch/de/dienstleistungen/krankenkassenloesung-pro-life/zahnarztrechnungen


Mein Verein
fürs Leben.

Telefon deutsch:          	 0848 870 870 
Telefono italiano:        	 0848 870 870
Téléphone français: 	 0800 873 030

033 221 83 88 (Telefon deutsch)

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Verein und die Mitgliedschaft.

Für Fragen zu den Zahnarztbeiträgen:

PRO LIFE
Hirschengraben 9
Postfach
3001 Bern
         info@prolife.ch	                         031 380 17 80                               prolife.ch

Kontakt

mailto:info%40prolife.ch?subject=
http://www.prolife.ch



